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   1Die Arbeitszeit richtet sich grundsätzlich nach dem Arbeitsanfall. Bei einem 
Beschäftigungsgrad von 100% beträgt die durchschnittliche wöchentliche 
Arbeitszeit 42 Stunden. Mehr- und Minderarbeit werden nach den Grundsätzen 
der Jahresarbeitszeit ausgeglichen, wobei der Gleitzeitsaldo am Jahresende +/- 
100 Stunden nicht übersteigen darf. Mehrarbeit von mehr als 100 Stunden wird 
weder kompensiert noch entschädigt. 



 

 

2Mehrarbeit wird grundsätzlich durch zusätzliche Freizeit von gleicher Dauer 
kompensiert. In besonderen Fällen kann der Gemeinderat die finanzielle 
Abgeltung der Mehrarbeit beschliessen. 
3Angeordnete Überzeit, welche die wöchentliche Höchstarbeitszeit gemäss 
Arbeitsgesetz überschreitet, wird mit einem Zeit- oder Lohnzuschlag von 25% 
abgegolten.  
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